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sowie anerkennend, dass die Förderung und der Schutz
der Menschenrechte auf den Grundsätzen der Zusammenar-
beit und eines echten Dialogs beruhen und darauf gerichtet
sein sollen, die Mitgliedstaaten verstärkt in die Lage zu ver-
setzen, ihren Menschenrechtsverpflichtungen zum Wohle al-
ler Menschen nachzukommen,

erneut erklärend, dass ein Dialog zwischen den Religio-
nen, Kulturen und Zivilisationen auf dem Gebiet der Men-
schenrechte erheblich zur Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet beitragen könnte,

hervorhebend, dass es gilt, weitere Fortschritte bei der
Förderung und Festigung der Achtung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten zu erzielen, unter anderem durch inter-
nationale Zusammenarbeit,

unterstreichend, dass gegenseitiges Verständnis, Dia-
log, Zusammenarbeit, Transparenz und Vertrauensbildung
wichtige Bestandteile aller Tätigkeiten zur Förderung und
zum Schutz der Menschenrechte sind,

unter Hinweis auf die von der Unterkommission für die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte auf ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung verabschiedete Resolution
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en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien
(Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bra-
silien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik La-
os, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El
Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indone-
sien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordani-
en, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Ke-
nia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Le-
sotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretani-
en, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische
Föderation, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Serbi-
en, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand,
Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesi-
en, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Ver-
einigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Repu-
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sowie unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen,
die Resolution 12/23 des Menschenrechtsrats vom 2. Oktober
2009472, die früheren Resolutionen des Rates sowie diejenigen
der Menschenrechtskommission über das Recht auf Entwick-
lung, insbesondere die Kommissionsresolution 1998/72 vom
22. April 1998473 über die dringende Notwendigkeit weiterer
Fortschritte bei der Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung, wie in der Erklärung über das Recht auf Entwicklung
dargelegt,

unter Begrüßung der Ergebnisse der vom 22. bis 26. Ju-
ni 2009 in Genf abgehaltenen zehnten Tagung der Arbeits-
gruppe des Menschenrechtsrats für das Recht auf Entwick-
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6. schließt sich den in den Ziffern 44 bis 46 des Be-
richts der Arbeitsgruppe474 dargelegten Empfehlungen an,
durch die sichergestellt würde, dass die für das Recht auf Ent-
wicklung angewandten Kriterien und die entsprechenden
operativen Unterkriterien, die die Sonderarbeitsgruppe auf
hoher Ebene der Arbeitsgruppe auf deren elfter Tagung 2010
zusammen mit Vorschlägen für die weitere Arbeit vorzulegen
hat, auf umfassende und kohärente Weise an den wesentli-
chen Merkmalen des Rechts auf Entwicklung nach der Defi-
nition in der Erklärung über das Recht auf Entwicklung479 an-
setzen, einschließlich der vorrangigen Anliegen der interna-
tionalen Gemeinschaft, die über die im Millenniums-Ent-
wicklungsziel 8 genannten hinausgehen;

7. betont, dass die genannten Kriterien und die ent-
sprechenden operativen Unterkriterien nach ihrer Prüfung,
Überarbeitung und Billigung durch die Arbeitsgruppe gege-
benenfalls zur Erarbeitung eines umfassenden und kohären-
ten Katalogs von Normen für die Verwirklichung des Rechts
auf Entwicklung herangezogen werden sollen;

8. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die Arbeits-
gruppe nach Abschluss des Arbeitsplans der Sonderarbeits-
gruppe auf hoher Ebene für den Zeitraum 2008-2010480, den
der Menschenrechtsrat in seiner Resolution 9/3 unterstützte,
geeignete Schritte unternimmt, um die Beachtung und prakti-
sche Anwendung der genannten Normen sicherzustellen, die
verschiedene Formen annehmen könnten, darunter die Erar-
beitung von Leitlinien für die Verwirklichung des Rechts auf
Entwicklung, und die zu einer Grundlage für die Prüfung ei-
ner völkerrechtlich verbindlichen Norm im Rahmen eines
Prozesses des kooperativen Engagements werden könnten;

9. hebt hervor, dass die in den Schlussfolgerungen
der dritten Tagung der Arbeitsgruppe enthaltenen Kerngrund-
sätze481, die mit dem Zweck der internationalen Menschen-
rechtsübereinkünfte übereinstimmen, wie etwa Gleichstel-
lung, Nichtdiskriminierung, Rechenschaftspflicht, Partizipa-
tion und internationale Zusammenarbeit, von entscheidender
Bedeutung sind, wenn es darum geht, das Recht auf Entwick-
lung auf nationaler und internationaler Ebene zu einer Quer-
schnittsaufgabe zu machen, und unterstreicht, wie wichtig die
Grundsätze der Gerechtigkeit und Transparenz sind;

10. hebt außerdem hervor, wie wichtig es ist, dass die
Sonderarbeitsgruppe auf hoher Ebene und die Arbeitsgruppe
bei der Erfüllung ihres jeweiligen Auftrags die Notwendig-
keit berücksichtigen,

a) die Demokratisierung des internationalen ord-
nungspolitischen Systems zu fördern, damit die Entwick-
lungsländer wirksamer an den internationalen Entscheidungs-
prozessen beteiligt werden;

b) auch wirksame Partnerschaften wie die Neue Part-
nerschaft für die Entwicklung Afrikas476 und andere ähnliche

Initiativen zu fördern, die zusammen mit den Entwicklungs-
ländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Län-
dern, im Hinblick auf die Verwirklichung ihres Rechts auf
Entwicklung, einschließlich der Erreichung der Millenniums-
Entwicklungsziele, durchgeführt werden;

c) auf eine breitere Akzeptanz, die Operationalisie-
rung und die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung auf
internationaler Ebene hinzuarbeiten und gleichzeitig alle
Staaten nachdrücklich aufzufordern, auf nationaler Ebene die
erforderliche Politik zu formulieren und die erforderlichen
Maßnahmen zur Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung
als festen Bestandteil der grundlegenden Menschenrechte zu
ergreifen sowie die gegenseitig nutzbringende Zusammenar-
beit zur Gewährleistung der Entwicklung und zur Beseitigung
von Entwicklungshindernissen zu erweitern und zu vertiefen,
im Kontext der Förderung einer wirksamen internationalen
Zusammenarbeit mit dem Ziel der Verwirklichung des Rechts
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leisten und die Entscheidungsprozesse in Entwicklungsfragen
auf eine breitere Grundlage zu stellen, organisatorische Lü-
cken zu schließen sowie das System der Vereinten Nationen
und andere multilaterale Institutionen zu stärken, und unter-
streicht außerdem die Notwendigkeit, die Teilhabe der Ent-
wicklungs- und Transformationsländer an der wirtschaftli-
chen Entscheidungsfindung und Normensetzung auf interna-
tionaler Ebene auszuweiten und zu stärken;

28. anerkennt außerdem, dass eine gute Staatsführung
und die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler Ebene allen Staaten
hilft, die Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Ent-
wicklung, zu fördern und zu schützen, und stimmt darin über-
ein, wie wertvoll die von den Staaten derzeit unternommenen
Anstrengungen sind, gute Verfahrensweisen auf dem Gebiet
der Staatsführung aufzuzeigen und zu stärken, einschließlich
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in ihrem nächsten Bericht an den Menschenrechtsrat ausführ-
lich auf diese Tätigkeiten einzugehen;

38. fordert die Fonds und Programme der Vereinten
Nationen sowie die Sonderorganisationen auf, das Recht auf
Entwicklung zum festen Bestandteil ihrer Arbeitsprogramme
und -ziele zu machen, und betont, dass das Recht auf Ent-
wicklung in die Maßnahmen und Ziele des internationalen Fi-
nanz- und des multilateralen Handelssystems integriert wer-
den muss;

39. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Mitgliedstaaten, den Organen und Gremien der Vereinten Na-
tionen, den Sonderorganisationen, Fonds und Programmen,
den internationalen Entwicklungs- und Finanzinstitutionen,
insbesondere den Bretton-Woods-Institutionen, und den
nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu bringen;

40. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen
Bericht und dem Menschenrechtsrat einen Zwischenbericht
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, in de-
nen insbesondere ausgeführt wird, welche Anstrengungen auf
nationaler, regionaler und internationaler Ebene zur Förde-
rung und Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung unter-
nommen werden, und bittet den Vorsitzenden der Arbeits-
gruppe für das Recht auf Entwicklung, der Versammlung auf
ihrer fünfundsechzigsten Tagung mündlich aktuelle Informa-
tionen vorzulegen.

RESOLUTION 64/173

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 131 Stimmen bei




